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Drucksache Nr. 2006/KA/118-01 

-  nicht öffentlich  - 

Beschlussvorlage 

Beratungsgegenstand 

Satzung des Landkreises Nienburg/Weser über die Erhebung 
von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 
(Verwaltungskostensatzung) 

Beschlussvorschlag 

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, die anliegende Satzung 
zur Änderung der Satzung des Landkreises Nienburg/Weser über die 
Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwal-
tungskostensatzung) vom 26.10.2001 zu erlassen. 

Beratungsfolge 

Gremium: Datum: 

 Kreisausschuss 28.11.2006 

 Kreistag 15.12.2006 
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Sachverhalt 

Auf Grund der Vorschriften über die Haushaltswirtschaft (§ 65 NLO 
i. V. m. §§ 82 und 83 NGO) ist der Landkreis gehalten, die zur Erfül-
lung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen zu beschaffen. Die-
ser gesetzlichen Vorgabe ist der Landkreis mit dem Beschluss des 
Kreistages vom 26.04.1991, durch Erlass der Satzung über die Er-
hebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis – Verwal-
tungskostensatzung -, zuletzt geändert durch Kreistagsbeschluss 
vom 26.10.2001, nachgekommen. 
 
Durch die Änderung des Gesundheitsdienstgesetzes zum 
01.01.2007 fällt eine Vielzahl von Aufgaben, die bisher dem übertra-
genen Wirkungskreis zuzuordnen waren und dem Geltungsbereich 
der Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlun-
gen und Leistungen (Allgemeine Gebührenordnung - AllGO) ange-
hörten, in den eigenen Wirkungskreis. Diese Aufgaben müssen da-
her in der Verwaltungskostensatzung des Landkreises Nienburg/ 
Weser berücksichtigt werden. 
 
Darüber hinaus werden die Pauschalen für die Tätigkeit von Beam-
ten und Angestellten im höheren, gehobenen, mittleren und einfa-
chen Dienst an die Stundensätze für die Gebührenbemessung im 
Land Niedersachsen angepasst (Rd.Erl. des Niedersächsischen Mi-
nisteriums für Finanzen vom 20.01.2004). 
 
Da sich nur Einzelheiten bzw. einzelne Tarifnummern im Kostentarif 
ändern, wird auf eine Neufassung der Verwaltungskostensatzung 
verzichtet und daher eine Änderungssatzung bevorzugt. Diese Ände-
rungssatzung ist als Anlage beigefügt. 
 
Anlagen: 
 
1. Satzung zur Änderung der Satzung des Landkreises Nienburg/ 

Weser über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen 
Wirkungskreis  

2. Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung des Landkreises Nien-
burg/Weser vom 26.10.2001 
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